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Betriebliche Altersversorgung im 

Dachdeckerhandwerk – Regelun-

gen endgültig genehmigt 
 

 

Köln, den 11.März 2011 

 

Obwohl die Allgemeinverbindlichkeit 

(AVE) des neuen Tarifwerks für die be-

triebliche Altersversorgung im Dach-

deckerhandwerk (Umwandlung von Teilen 

des 13. Monatseinkommens) bereits in der 

Sitzung des Tarifausschusses im Bundes-

arbeitsministerium am 25.10.2010 erklärt 

wurde, erfolgte die Veröffentlichung im 

Bundesanzeiger erst am 22.02.2011. Die 

AVE gilt rückwirkend zum 01.01.2010, so 

dass die verspätete Veröffentlichung keine 

nachteiligen Auswirkungen auf die bishe-

rigen tariflichen Ansprüche hat. 

 

 

Sonderregelung zu Kleinstrentenan-

sprüchen 

Parallel dazu konnte die Zusatzversor-

gungskasse des Dachdeckerhandwerks 

(ZVK) in Verhandlungen mit der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BAFin) erreichen, dass in die neuen All-

gemeinen Versicherungsbedingungen 

(AVB) eine Sonderregelung aufgenommen 

wird, wonach Kleinstrentenansprüche 

wahlweise auch mit einer Einmalzahlung 

abgefunden werden können (§ 1 Abs. 5 der 

AVB). Die AVB wurden im Rahmen einer 

außerordentlichen Mitgliederversammlung 

der ZVK am 28.02.2011 genehmigt.  

 

 

 

 

 

 

Klarstellung des Geltungsbereichs bei 

Überschreitung der Regelaltersgrenze 

Klarstellung erfolgte auch in Bezug auf 

den Geltungsbereich. Da einige Dachde-

ckerbetriebe in Teilzeitform noch Mitar-

beiter beschäftigen, die bereits die Regelal-

tersgrenze überschritten haben, haben der 

ZVDH und die IG Bau in einer gemeinsa-

men Erklärung festgehalten, dass diejeni-

gen Personen, die bereits ein Altersruhe-

geld aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung beziehen, nicht am Verfahren zur 

Umwandlung von Teilen eines 13. Mo-

natseinkommens in eine betriebliche Al-

tersversorgung teilnehmen. Sie gelten nicht 

als Versicherte im Sinne des Teils II des 

Tarifvertrags über eine Altersversorgung 

für gewerbliche Arbeitnehmer im Dach-

deckerhandwerk. Folglich erhalten diese 

ihre Ansprüche auf einen Teil eines 13. 

Monatseinkommens in ungekürzter Höhe, 

allerdings gemäß § 6 des Tarifvertrags an-

teilig entsprechend ihrer Arbeitsleistung. 


